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eitrige M Ue . 205 der Karlsruher Zeitung
Freitag , 27 . Juli 1888 .

Badischer Landtag .

L Karlsruhe , 15 . Juli . 24 . öffentliche Sitzung der
Ersten Kammer unter dem Vorsitze des Präsidenten
Geh . Rath E . v . Seyfried . (Fortsetzung .)

Graf v . Helmstatt begrüßt den gegenwärtigen Ent¬
wurf als einen wesentlichen Fortschritt auf dem Gebiete
der kirchenpolitischen Gesetzgebung ; derselbe entspringe
hauptsächlich der Initiative der Generalsynode der evan¬
gelisch -protestantischen Kirche , in welch letzterer das Be¬
dürfniß nach der Möglichkeit einer kirchlichen Besteue¬
rung für örtliche Zwecke lebhafter empfunden werde als
in der katholischen Kirche ; so werde denn auch von den
Protestanten von der Steuerbefugniß voraussichtlich mehr
Gebrauch gemacht werden , als von den Katholiken , ob¬
gleich es auch Fälle geben werde , in denen katholische
Gemeinden zu kirchlichen Umlagen greifen . Einen we¬
sentlichen Vortheil erblicke Redner darin , daß das Gesetz
einer jeden örtlichen Kirchengemeinde Körperschaftsrechte
verleihe , wodurch dieselbe in den Stand gesetzt werde ,
auf ihren Namen eigenes Vermögen zu erwerben , was
bisher nicht der Fall gewesen . Bisher seien die zur
Bestreitung des örtlichen kirchlichen Aufwandes erfor¬
derlichen Mittel aus dem Stiftungsvermögen und aus
milden Beiträgen geflossen, soweit nicht das Kirchenbau¬
edikt Anwendung fand oder die politische Gemeinde sonst
etwa Zuschüsse leistete ; allein die Erträgnisse jener Ein¬
nahmequellen könnten im Bedürfnißfalle nicht gesteigert
werden und insbesondere sei der Eingang von freiwilli¬
gen Gaben unsicher ; es erscheine deshalb wünschenswerth ,
wenn die Möglichkeit geschaffen werde , im Falle größeren
Bedarfs kirchliche Steuern zu erheben und wenn nöthig
zwangsweise beizutreiben .

Redner verkenne nun nicht , daß das Bauedikt an sich
von einem richtigen Grundgedanken ausgehe , wenn es
unterstelle , daß an der Pflege des religiösen Lebens in
einer Gemeinde sämmtliche Einwohner das gleiche In¬
teresse hätten , allein dasselbe habe doch in seiner Anwen¬
dung zu mancherlei Härten geführt dadurch , daß auch die
Angehörigen anderer Bekenntnisse zu den Kosten des
Kirchenbaues der Konfession beitragen mußten , welche in
der Gemeinde Pfarrrechte besaß . Redner erinnere in dieser
Beziehung nur an den Fall , wo in einer gemischten Ge¬
meinde die eine Konfession sehr reich , die andere arm
sei und erstere Pfarrrechte besitze , so daß die letztere zu
den Kosten des Kirchen - und Pfarrhausbaues der ersteren
mit beizusteuern und daneben noch für sich allein die
Kosten ihres Kultus aufzubringen habe . Für solche Fälle
beveute das gegenwärtige Gesetz eine wesentliche Ver¬
besserung und es entspreche nur der Billigkeit , wenn
künftig jede Konfession für ihre örtlichen kirchlichen Be¬
dürfnisse selbst werde aufkommen müssen . Die Vorlage
enthalte für die katholische Kirche eine Neuerung inso -
ferne , als sie den Zuzug des Laienelements zur Verwal¬
tung des kirchlichen Vermögens in höherem Maße , als
dies bisher der Fall gewesen , vorsehe . Redner erkenne
diesen Zuzug bis zu einem gewissen Grade als berech¬
tigt an , ebenso wie den Vorbehalt der Genehmigung des
Staates zur Erhebung kirchlicher Umlagen und die Mit¬
wirkung desselben bei der Beitreibung . Allein die der
Kirchengemeinde bezw. ihrer Vertretung eingeräumten
Befugnisse gingen zu weit , insbesondere in der Richtung ,
daß sie nach Art . 9 des Entwurfs in der Fassung der
Zweiten Kammer auch bei der Verwendung von Erträg¬
nissen der örtlichen kirchlichen

'
Stiftungen mitzusprechen

habe , . obgleich die Kirchengemeinde als solche bei dessen
Ansammlung nicht mitgewirkt habe . Auch bedauere Redner
auf das Lebhafteste , daß mit dem Wegfall des Grundes ,
welcher in Gemäßheit des Art . 8 die Bestellung einer
Gemeindevertretung erforderlich mache , nicht auch die
letztere von selbst wieder aufhöre , da es nur der Logik
entsprechen würde , daß eine Gemeindevertretung nicht be¬
stünde , wenn es keine Steuern mehr zu bewilligen gibt .
Die in der Vorlage getroffene Regelung der Sache führe
zu dem Ergebnisse , daß , soferne eine Kirchengemeinde
großes Vermögen besitzt und deshalb keine Umlagen zu
erheben braucht , die Stiftungskommission deshalb ver¬
waltet , während in einer armen Gemeinde , die vielleicht
nur wenige hundert Mark besitzt , und deshalb einmal

zur Steuererhebung schreiten mußte , die Gemeindever¬
tretung zur Mitwirkung bei der Verwaltung jenes kleinen
Vermögens bestehen bleibt . Dieser Zustand sei aber um
so weniger begründet , als ja die einzige Rechtfertigung
des Beizugs des Laienelements zur Mitwirkung bei kirch¬
lichen Angelegenheiten in dem Umstande liege , daß durch
die Auflage von kirchlichen Steuern die Privatkassen der
Einzelnen in Anspruch genommen werden . Redner hätte
daher gewünscht , daß der Abs . 3 des 8 10 gestrichen
worden wäre , allein er sei mit diesem Begehren in der
Kommission nicht durchgedrungen ; bei der Aussichtslosig¬
keit , daß das Hohe Haus einen dahin zielenden Antrag
annehme , verzichte er darauf , einen solchen einzubringen ,
und begnüge sich damit , hier den Standpunkt der Mino¬
rität dargelegt und begründet zu haben . Im Uebrigen
erkenne auch er die Vortheile des vorliegenden Gesetz¬
entwurfs unumwunden an , indem er sich hinsichtlich der¬
selben auf den Kommissionsbericht beziehe, mit dessen be¬
züglichen Ausführungen er sich einverstanden erklären könne .

Prälat vr . Doll : Den Gründen , welche der Herr
Vorredner dafür angeführt , daß der vorliegende Gesetz¬

entwurf nothwendig und freudig zu begrüßen sei, pflichte
auch er gerne bei, und zwar um so mehr , als ganz be¬
sonders in der evangelisch -protestantischen Kirche ein leb¬
haftes Bedürfniß sich geltend mache , die beschränkten
Geldmittel auf diese oder jene Weise zu vermehren . Auch
erscheine es nicht weiter yereinbarlich mit den Anschau¬
ungen der modernen Zeit,

'
daß für die kirchlichen Be¬

dürfnisse eines Bekenntnisses die Angehörigen anderer
Konfessionen beizutragen haben , und es sei schon bisher
als schwere Belästigung in den Gemeinden empfunden
worden , wenn sämmtliche Insassen eines Pfarrrechte be¬
sitzenden Kirchspiels zu den Kosten kirchlicher Bauten bei¬
steuern mußten , während ein großer Theil der Einwohner
sich zu einer anderen Konfession bekannte . Ein solcher
Zustand , wie ihn das Bauedikt geschaffen , sei denkbar
und angemessen gewesen in Zeiten , wo die Kirchspiele in
ihrer überwiegenden Mehrzahl konfessionell einheitlich zu¬
sammengesetzt waren , er passe aber nicht mehr in die
Gegenwart , in welcher zufolge der Freizügigkeit in über¬
aus zahlreichen Gemeinden die Bevölkerung verschiedenen
Bekenntnissen angehöre . Daß hauptsächlich die evange¬
lische Kirche die Nothwendigkeit eines Gesetzes über die
örtliche kirchliche Besteuerung betont habe , liege in der
Beschränktheit der Mittel begründet , welche dieser Kirche
zu Gebote stünden , die nicht eine reiche , sondern minder
begüterte Kirche sei . So erkläre sich die Thatsache , daß
die evangelischen größeren Fonds bis zu der äußersten
Grenze ihrer Leistungsfähigkeit seit geraumer Zeit an¬
gespannt seien und daß , um es gerade herauszusagen ,
die evangelische Kirche gleichwohl seit einigen Jahren mit
einem Defizit zu kämpfen habe . Indem Redner hiernach
das Bedürfniß nach Einführung einer fakultativen Be¬
steuerung für kirchliche Zwecke anerkenne , wolle er damit
nicht sagen , daß durch das gegenwärtige Gesetz die Ein¬
zelnen künftig erheblich mehr als bisher belastet werden
würden . Werde doch niemand sich in den Sinn kommen
lassen wollen , mit Hilfe der Steuern theuere Luxusbauten
auszuführen oder einen Neubau zu beantragen , wenn
das Bedürfniß nicht ein höchst dringliches sei . Von eini¬
gen Ausnahmen abgesehen , würden die Anforderungen
für kirchliche Zwecke im Allgemeinen künftig sich nicht
höher als bisher belaufen , vielmehr finde nur eine gerech¬
tere und entsprechendere Lastenvertheilung statt . Die Em¬
pfindung , daß kirchliche Umlagen auf dieDauer sich nicht
vermeiden ließen , habe von Seiten der evangeli¬
schen Kirche seit einer Reihe von Jahren leb¬
haften Ausdruck gefunden in den Verhandlungen
der Generalsynoden , und die Einführung von solchen sei
schon in der Verfassung der evangelischen Landeskirche
von 1861 berücksichtigt worden , indem dieselbe in 8 9
und 8 22 von kirchlichen Umlagen spreche und insbeson¬
der in § 14 am Ende verfüge , daß das Stimmrecht zur
Wahl der Kirchengemeindeversammlung ruhe bei Allen ,
welche mit Bezahlung kirchlicher Umlagen über ein Jahr
im Rückstand bleiben . Damit wolle offenbar der Weg an¬
gezeigt werden , auf dem kirchliche Steuern von den Pflich¬
tigen eingetrieben werden können . Obwohl somit die evan¬
gelische Kirchenverfassung den Gemeinden die Befngniß
zur Einhebung kirchlicher Steuern zuerkenne , so habe doch
von derselben bisher kein Gebrauch gemacht werden können ,
weil es an der erforderlichen gesetzlichenGrundlage hier¬
für mangelte . Insbesondere habe die hiesige Gemeinde
vor einiger Zeit den Versuch gemacht , eine Umlage aus¬
zuschreiben und die Entrichtung derselben durch Anwen¬
dung des K 14 der Kirchenverfassung zu erzwingen , indem
sie denjenigen das aktive Wahlrecht entzog , welche mit
der Bezahlung im Rückstand blieben . Allein die Großh .
Regierung habe der Gemeinde das Recht zu diesem Vor¬
gehen beabredet und infolge dessen habe die Umlageerhebung
nicht den wünschenswerthen materiellen Erfolg gehabt . In¬
folge dieser Verhältnisse habe die Generalsynode die
Kirchenbehörde beauftragt , nachdrücklich dahin zu wirken ,
daß ein Gesetz über die Erhebung von Kirchensteuern den
Ständen vorgelegt werde, und es habe daher die Großh .
Regierung schon im Jahre 1875 dem Landtage einen be¬
züglichen Gesetzentwurf unterbreitet , der jedoch damals
nicht zu Stande kam. Redner wolle nicht einen Vergleich
zwischen jenem und dem jetzt vorliegenden Entwurf ziehen ,
halte sich aber doch für verpflichtet , hier auszusprechen ,
daß jener Entwurf nicht minder sorgfältig und umsichtig
als der gegenwärtige ausgearbeitet gewesen sei und inso¬
fern sich von dem letztern unterschied , als er eine schärfere
Scheidung zwischen der katholischen und evangelischen
Kirche zur Durchführung brachte , während der jetzige
Entwurf beide Kirchen mehr gemeinsam behandle . Redner
könne nicht sagen , daß das eine oder andere System mehr
den Vorzug verdiene vor dem andern , es sei das eine
reine Zweckmäßigkeitsfrage .

In dem andern Hohen Hause sei die Befürchtung aus¬
gedrückt worden , die Besteuerung für örtliche kirchliche
Bedürfnisse möchte nur eine Etappe bilden auf dem Wege
zur Einführung von allgemeinen Kirchenumlagen , und es
müsse anerkannt werden , daß diese Besorgniß insofern
nahe liege, als mit Einführung einer örtlichen kirchlichen
Besteuerung dem Mangel in der evangelischen Kirche
noch nicht völlig jverde abgeholfen werden , betrage doch die
Besoldung der evangelischen Kirchendiener zwischen 1 600
und 4 000M . , tine Summe , die somit bei weitem hinter
der Bezahlung der übrigen Beamten mit ähnlicher Vor¬
bildung zurückstehe. Aehnliches gelte auch von der Hin¬

terbliebenenversorgung , die das Einkommen einer Witwe
auf 630 M . jährlich fixire , wahrlich ein nothdürftiger
Behelf in der gegenwärtigen Zeit des gesunkenen Geld -

werthes ! Durch das neue Statut der Pfarrwitwenkasse
eröffne sich allerdings die Möglichkeit einer Witwen¬
pension von 25 Proz . des Diensteinkommens , allein als
zureichend könne auch dieses Gehalt nicht bezeichnet wer¬
den, da es im günstigsten Falle 900 bis 1000 M . be¬
trage . Trotzdem erscheine jene obige Besorgniß durchaus
unbegründet , weil Redner der festen Ueberzeugung lebe,
daß , wenn die Mittel zur Bestreitung der allgemeinen
kirchlichen Bedürfnisse nicht ausreichten , der Weg der
Staatsdotation werde beschritten werden , der sich ungleich
viel mehr empfehle , als zur Erhebung allgemein kirch¬
licher Steuern fortzuschreiten . Für die Kirchen habe es
ja durchaus nichts Beschämendes , wenn sie vom Staate
die Mittel empfangen , deren sie zur Ausübung ihrer
idealen Zwecke und zu ihrer ungeschmälerten Existenz be¬
dürfen , vielmehr komme es dem Staat mit Rücksicht auf
die hohen Kulturaufgaben der Kirchen für das öffentliche
Leben als Pflicht zu , die Kirchen, soweit erforderlich , zu
unterstützen .

Vielfach werde dem vorliegenden Gesetze entgegenge¬
halten , daß es angemessen erscheine, die von den Kirchen
benöthigten Summen im Wege der Freiwilligkeit aufzu¬
bringen ; freilich gäbe es Länder , wo die milden Gaben
so reichlich fließen , daß damit das kirchliche Bedürfniß
besser befriedigt werde , als durch Erhebung obligatori¬
scher Umlagen ; auch bei uns sei seit einer Reihe von
Jahren der Weg der Freiwilligkeit wachsend beschritten
worden , Redner erinnere in dieser Beziehung nur an die
aus freiwilligen Gaben erstellten bezw . noch zu erbauen¬
den neuen Kirchen in Mannheim , Karlsruhe und Frei¬
burg / bezw . an das opferwillige , geradezu vorbildliche Ein¬
treten der Konfessionsangehörigen in den Diasporagemein¬
den . Allein gleichwohl reichten die Mittel zur Befriedi¬
gung aller kirchlichen Bedürfnisse bei uns nicht aus , und
diese Erscheinung finde ihre Erklärung in der historischen
Entwicklung , vermöge deren die Leute seit hundert und
mehr Jahren gewohnt sind , daß für die Befriedigung
der Bedürfnisse ihrer Kirche ohne ihr Zuthun gesorgt
werde . Auch liege überall kein Grund vor , daß die frei¬
willigen Spenden nach Einführung des gegenwärtigen
Gesetzes nicht in gleichem Maße wie bisher fortdauerten ,
ja Redner hege die Zuversicht , daß gerade in den Ge¬
meinden , wo Umlagen erhoben würden , das Interesse an
der Kirche wachsen und die Liebe zu derselben auf 's neue
zu freiwilligen Gaben je länger je mehr begeistern werde .

Was schließlich den Einwand anlange , es möchte in¬
folge der Einführung von Kirchensteuern die Zahl der¬
jenigen größer werden , welche , um sich denselben zu ent¬
ziehen , vom kirchlichen Verbände sich loslösten , in welcher
Beziehung auf die in unserem Nachbarlande Hessen ge¬
machten schlimmen Erfahrungen hingewiesen werde , so
sei schon in dem anderen Hohen Hause betont worden ,
wie dort jene Austritte aus der Kirch - lediglich durch
weitergehende Anforderungen und durch strengere Maß¬
nahmen bei der Beitreibung der Steuern , als sie bei uns
geplant wurde , veranlaßt worden seien. Uebrigens seien
auch in Hessen die meisten Glieder wieder in den Schoß
der Kirche zurückgekehrt, nachdem sie die Erfahrung gemacht ,
daß sie der Luxus einer eigenen religiösen Gemeinschaft
weit höher zu stehen komme als die Theilnahme an der
allgemeinen Landeskirche . Die Anschauung jedoch, daß
es für die Kirche keinen Verlust bedeute , wenn solche
Glieder , die ohnehin höchst laue gewesen seien , ihr den
Rücken kehrten , und daß es deßhalb nicht richtig sei, wenn
der Entwurf den Austritt mit Schwierigkeiten umgebe ,
vermöge Redner nicht zu theileu , da er nicht von dem
Standpunkte ausgehe , daß die Kirche nur aus warmen ,
lebendigen Gliedern bestehen könne als ein Verein , in
den nur solche gehörten , die aus eigenem freien Entschlüsse
und innerem Triebe ihm anhängen , vielmehr auf dem
Standpunkte stehe , daß die Kirche auch einen missioniren -
den Charakter haben müsse , indem sie, durchdrungen von
ihrer hohen göttlichen Aufgabe , ihre geistigen Kräfte auch
denjenigen zuwendet , welche sich ihr gegenüber gleichgiltig
verhalten und um einer geringen Steuer willen sich von
ihr abwenden wollen . Redner begrüße daher das Kirchen -
steüergesetz in seinen leitenden Grundsätzen und in sämmt -
lichen Einzelbestimmungen aufrichtig und wisse lebhaften
Dank der Großh . Regierung dafür , daß sie bei der Ab¬
fassung desselben mit solch sorgfältiger Abwägung der
beiderseitigen Bedürfnisse zu Werke ging und die Kirchen¬
behörde wiederholt darüber hörte . Redner schließt mit
einer kurzen Betrachtung über die Frage , ob für die Kirche
trotz ihrer rein idealen Aufgaben die einen materiellen
Aufwand verursachenden Einrichtungen von wesentlicher
Bedeutung seien , wobei er diese Frage bejahen zu müssen
erklärt , weil eben nach der Einrichtung des menschlichen
Lebens alle idealen Zwecke nur auf einer realen Grund¬
lage verfolgt werden könnten, und deßhalb sei auch ein
Gesetzgebungswerk , was der Kirche lediglich materielle
Güter in ausgleichender Weise zuwende, vom Standpunkte
der Kirche als einer Anstalt , welcher die höchsten idealen
Güter anvertraut seien, hochwillkommen zu nennen .

Frhr . v . Hornstein : Daß das vorliegende Gesetz eine
wohlthätige Einwirkung auf die protestantische Kirche
ausüben werde und einem Bedürfniß derselben entspreche ,
stehe für ihn außer Frage , nachdem wiederholt die Ge -



neralsynode die Erlassung eines solchen beantragt habe
und die Herren Vorredner sich einmüthig in diesem Sinne

ausgesprochen hätten ; er wäre daher mit Vergnügen be¬
reit , der Vorlage zuzustimmen , wenn sich dieselbe ledig¬
lich auf den protestantischen Theil der Bevölkerung be¬

schränken würde ; allein da sich dieselbe auch auf die

katholische Kirche erstrecke, so vermöge er nicht, ihr seine
Genehmigung zu ertheilen . Redner erachte sich für ver¬

pflichtet , diesen seinen isolirten Standpunkt näher darzu¬
legen , der begründet werde durch Bedenken volkswirth -

schastlicher , politischer und kirchlicher Natur . Zunächst
theile er die Meinung derjenigen nicht , welche glaubten ,
für die katholische Kirche werde aus dem Gesetze jeden¬
falls der Vortheil erwachsen , daß die einzelnen Kirchen¬
gemeinden Korporationsrechte erhielten , denn er befürchte ,
daß die Erlangung von solchen zu überwiegenden Nach¬
theilen führen werde . Volkswirthschaftlich und politisch
halte er den gegenwärtigen Zeitpunkt zur Einführung neuer
Steuern für inopportun . Er erinnere in dieser Be¬
ziehung daran , daß in den letzten Jahren die Volksver¬
tretung unendlich viele und schwere Belastungen des
Volkes zu beschließen gehabt , und er habe insbesondere
gerne überall da zugestimmt , wo es sich darum handelte ,
die Wehrfähigkeit des Deutschen Reiches zu kräftigen und

zu vermehren . Diese außerordentliche Steigerung der

Lasten , die jedem minder gut siruirten Haushalter Be¬
schränkungen auserlege , müsse dies Hohe Haus veran¬
lassen , in der Bewilligung neuer Steuern doppelt vor¬
sichtig zu sein . Die Depression und finanziell schlimme
Lage der landwirthschaftlichen Bevölkerung sei niemals
größer gewesen als jetzt , wo wir vor einer theilweisen
Mißernte stünden , wie wir sie seit 30 Jahren nicht ge¬
habt hätten . Nun werde allerdings behauptet , der Ge¬
setzentwurf bringe keine neuen Steuern , sondern sehe nur
eine gerechtere Vertheilung schon bestehender Lasten vor ,
allein das treffe schon darum nicht zu , weil man erfah¬
rungsgemäß mit den Mitteln zur Befriedigung von Be¬
dürfnissen auch letztere selbst schaffe.

Zudem seien diejenigen Fälle , in welchen durch das
neue Gesetz Ungerechtigkeiten veranlaßt würden , zahl¬
reicher als diejenigen , wo in Folge desselben ein billiger
Ausgleich stattfinde , in welcher Beziehung Redner einige
Beispiele anführt . So hätte früher in den Pfarreien ,
welche zu Petershausen (Salem ) gehörten , das Kloster
alle kirchlichen Lasten zu tragen gehabt , welche nach Auf¬
hebung des elfteren auf die politischen Gemeinden über¬

gegangen seien . Es haben in Folge dessen auch die
Großgrundbesitzer daran mittragen müssen , die künftig
jedoch befreit würden , wenn nur die Konfessionsangehöri¬
gen beisteuern müßten , während die Last auf einem kaum
hälftigen , den kleinen Leuten gehörenden Steuerkapital
ruhe . Ferner hätten zahlreiche frühere Grundherrn ihre
kirchliche Baupflicht mit großen Opfern an Kapital ab¬
gelöst , in der Hoffnung , endgiltig befreit zu sein, die
nun auf 's neue zu Kirchensteuern herangezogen werden

sollten , was doch gewiß nicht der Billigkeit entspreche .
Auch die Bevölkerung in ihrer Gesammtheit werde den
Bruch mit dem historischen Boden , auf welchem das Bau¬
edikt von 1808 beruhe , als schneidendes Unrecht empfin¬
den und der Gesetzentwurf werde um so empfindlicher
drücken , als er an Stelle der Naturalleistung die Geld¬
leistung setze und eine Menge von den politischen Ge¬
meinden mit gutem Grunde getragene Aufwendungen
der Kirchengemeinde zuweise . So seien bisher , wo die
Fonds zum Kirchen - und Pfarrhausbau nicht ausreichten ,
gewohnheitsmäßig Hand - und Spanndienste von den Ein¬
wohnern geleistet worden und die Uebung habe es mit
sich gebracht , daß die Erhaltung des Thurms und die
Beschaffung der Glocken, sowie die Bezahlung des Meß¬
ners , da derselbe nicht bloß Kirchendiener sei , von der
politischen Gemeinde besorgt worden seien.

Für die katholische Bevölkerung liege absolut kein Be -
dürfniß zur Einführung einer kirchlichen Besteuerung vor ,
denn dieselbe besitze neben großen Kapitalien den uner¬
schöpflichen Fond christlicher Wohlthätigkeit und Frei¬
gebigkeit , von dem die herrlichen Dome vergangener
Zeiten und die neuerrichteten Kirchen der Gegenwart , die
wie Pilze aus der Erde schössen , beredtes Zeugniß ab¬
legten . Keineswegs seien bei uns , wie man da und dort
höre , die Herzen vertrocknet , vielmehr habe nur die Ar -
muth der Bevölkerung zugenommen , allein gleichwohl
habe es doch niemals Zeiten gegeben , in welchen solch
große Summen für die Verschönerung und den Neubau
von Kirchen verwendet worden seien, als gerade jetzt, und
zwar auch an Orten , wo keinerlei Baufonds bestünden .
Mit gutem Grunde könne behauptet werden , daß die
christlich-katholische Wohlthätigkeit unerschöpflich und heute
noch ebenso rege sei wie jemals , aber sie bestehe nur bei
der Freiwilligkeit der Gaben und werde zum Versiegen
gebracht werden , wenn die Katholiken von der Steuer¬
behörde gezwungen würden , Beiträge zu dem kirchlichen
Aufwand zu leisten . Wohl sei das Gesetz insofern ein
fakultatives , als es in keiner Gemeinde Anwendung finden
müsse, sofern dies nicht von der Mehrheit gewünscht
wird , allein einen bedeutungsvollen Einfluß in dieser Be¬
ziehung werde der Ortsgeistliche ausüben können , und
wer bürge dafür , daß nicht derselbe aus übertriebener
Baulust das Gesetz zur Anwendung bringe ? Die Ver¬
tretung der Kirchengemeinde widerspreche dem Geiste und
Charakter der katholischen Kirche, welcher einerseits de¬
mokratisch sei, da ein Jeder zu jeder Würde gelangen
könne, und andererseits monarchisch - autoritativ , insofern
der Ortspfarrer , der Bischof und in letzter Reihe der
Heilige Vater die Angelegenheiten derselben völlig selb¬
ständig leiteten . Das Repräsentationssystem , das da nnd
dort empfohlen werde , erscheine noch viel zu unreif , um
es einführen zu können ; wenn irgendwo , so heiße es hier :
xrinoipii8 vb8ta ! Redner hege die Befürchtung , es werde
das Ansehender Geistlichen durch das Gesetz dadurch geschädigt
werden , daß über die Frage der Einführung einer Kirchen¬

steuer in der Gemeinde Parteien entstehen , deren einer sich
der Pfarrer anschließen müsse , statt daß er über den
Parteien stehe. Auch könnte die Anforderung einer kirch¬
lichen Umlage zum Massenaustritt Anlaß geben , der
weniger um der aus der Kirche ausscheidenden Generation
als um der künftigen Glieder willen tief zu beklagen sein
würde . Ueberdies werde nach der Vorlage der Konfes-
sionalismus gewaltsam in Verhältnisse gedrängt , in denen
er glücklicherweise bisher nicht zu finden gewesen sei,
nämlich in die Aktien - und sonstigen Erwerbsgesellschaften ,
welche eventuell zur Steuer herangezogen werden könnten .
Dies werde namentlich in kleinen Gemeinden , in welchen
das Steuerkapital einer solchen Gesellschaft einen großen
Theil des Gesammtsteuerkapitals ausmache , dazu führen ,
daß die Verwaltung , um sich einen Einfluß auf die Be¬
schlußfassung der Kirchengemeindevertretung zu sichern,
Rücksicht nimmt auf die Konfession der Arbeiter , was
doch tief zu beklagen wäre . Redner lebe der Ueberzeu -
gung,daß der vorliegende Entwurf nur der wohlwollendsten
Absicht der Großh . Regierung gegenüber beiden Kirchen
seine Entstehung verdanke , und Redner würde sich eher
dazu zu entschließen vermögen , demselben zuzustimmen ,
wenn er nur für die nächste Zeit bestimmt wäre . Allein
derselbe beanspruche dauernde Geltung und deshalb müsse
man sich ihm gegenüber auf einen prinzipiellen Stand¬
punkt stellen und dürfe nicht Rücksicht nehmen auf die
erprobte Gesinnung der Minister , welche gegenwärtig die
Geschäfte leiteten . Die Versuche , welche bisher unsere
Nachbarstaaten Hessen und Württemberg gemacht , er¬
munterten wahrlich nicht zur Nachfolge , denn in letzterem
Lande verhalte man sich katholischerseits ganz gleichgiltig
zu dem Gesetze und in Hessen habe dasselbe zu zahlreichen
Austritten aus der Kirche geführt . ES seien somit die
erhofften günstigen Wirkungen daselbst ausgeblieben und
man werde es daher begreiflich finden , daß Redner gegen
eine Sache stimme , die er für inopportun und schädlich
erachte . _ (Fortsetzung folgt . )

Verantwortlicher Redakteur : Wilhelm Harder in Karlsruhe .

Familirnnachrichtrn .
Karlsruhe . Auszug aus dem Ktandeslmch-Negifter.

Geburten . 18 . Juli . Lothar Ernst , V . : Hermann Köpchen ,
Jnst .-Jnspektor . - 22 . Juli . Franziska Magdalena , V . : Karl
Kneller , Schuhmacher .

Eheaufgebote . 23 . Juli . Hermann Bullmann von Wiehl ,
Bahnhofarbeiter hier , mit Magdalena Heidenreich von Rüppurr .
— 24 . Juli . Gottlieb Pfeil von Ensingen , Messerschmied hier ,
mit Katharina Jßle von Karlsberg . — Jakob Boßhard von Rüti ,
Dreher hier , mit Hermine Mörch von Haslach . — Johann Abele
von Jöhlingen , Taglöhner hier , mit Anna Mündörfer von
Waldshut .

Todesfälle . 23 . Juli . Josef Ball , ledig , Taglöhner , 33 I .
— 24 . Juli . Philipp Jakob Kircher , Wwer . , Geistl . Verwalter
a . , D ., 70 I .,

- 25 . Juli . Bertha , 16 T -, V . : Karl Hofheinz ,
Cigarrenarbeiter . — Luise , Ehefrau des Hofoffizianten Franz
Steinbach , 46 I . — Martin , 1 I . 18 T . , V . : Philipp Schalter ,
Schreiner . — Paula Luise , 6 M . 13 T - , V . : Karl Moser ,
Friseur . — Friederike , Ehefr . d . Portiers Franz Buhlinger , 64 I .

Handel und Verkehr .
Handelsberichte.

Köln , 25 . Juli . Weizen , hiesiger , loeo 19.25 , fremder,
loeo 19.75 , per Juli 18 25 , per November 17.70 . Roggen,
hiesiger loco 14 .25 , iremder , >ooo 14. 75 , per Juli 13.35 , per
November 13 .75 . Rüböl per 100 üg looo 51 .— , per Oktober
— . Hafer , hiesiger , looo 14.—.

Bremen , 25 . Juli . Petroleum -Markt . Schlußbencht. Stan¬
dard white looo 7 .50 . Günstig . Amerikanisches Schweineschmalz ,
Wilcox, nicht verzollt, 40V«.

Antwerpen , 25 . Juli . Petroleum -Markt . Schlußbericht.
Raffinirtes , Type weiß , disvon . 18V„ Per Juli 18Vg , per August
18°/s , Per Septbr .-Dezember 18V, . Still . Amerik . Schweine¬
schmalz , nicht verzollt, dispon . , 98"/. Frcs .

Paris » 25 . Juli . Rüböl per Juli 57 .50 , per August 57 .75 ,
Per September -Dezember 58 .—, per Januar -April 58 .25 . Beh .
— Spiritus per Juli 44 .75 , per Januar -April 41 .25 . Matt . !—
Zucker, weißer , disvon . , Nr . 3, per 100 Kil . , per Juli 41 .—, per
Okt .-Jan . 36 .30 . Still . — Mehl , 12 M „ per Juli 54 . 10, per
Äug . 54 .30 , Per Sept .-Dezbr . 54 .60 , per Nov . - Febr . 55 .— .
Still . — Weizen per Juli 24 .80, per Äug . 24 .75, per Sept .°

Dez . 24 .75 , per Nov .-Febr . 24 .80 . Still . — Roggen per Juli
13. 70, per Aug. 13.60, ver Sept .-Dezbr . 14. 10, per Nov . -Febr .
14 .30 . Still . — Talg 62 . — . Wetter : bedeckt .

New - Uork , 24 . Juli . (Schlußkurse. ) Petroleum in New -
Aork 7 "

2 , dto . in Philadelphia 7 ^ . Mehl 3 . - , Rother Winter -
weizen 0.90 ^ , Mais ( New) 57 , Zucker fair refining Muscov .
5 V« , Kaffee , fair Rio 14 ' /Z , Schmalz (Wilcox) 8 .60 , Ge¬
treidefracht nach Liverpool iVr-

Baumwolle - Zufuhr vom Tage 2 000 B . , dto . Ausfuhr nach
Großbritannien 2 000 B . . dto . nach dem Continent 6 000 .

F«ft« ^ 1» Rmk. I
e: 1 Thlr . — 8 Rmk., 7 Gulden füdd . und Holland.
en ö. W . — S Ruck., 1 Franc — Stz Pfg. Frankfurter Kurse vom 25 . Juv 1888 .

StaatSpapiere .
Baden 4 Obligat , fl . 103 .70

. 4 M . 105 .40

. 4 Obl . V. 1886 M . 109 20
Bayern 4 Oblig . M . 107 .20
Deutsch !. 4 Reichsanl . M . 107 .90

, 3V- .. 103 .50
Preußen 4 "o Consols M . 107 .10

„ 3V2 kons. St .-Anl .M . 103 .90
Wtbg . 41/2 Obl 78/79M . 106 -

„ 4 Obl v . 75/80 M . 165 .20
Oesterreich 4 Goldrente fl . 92 .—

„ 4^/zSilberr . fl . 67 50
„ 4V. Papierr . fl - —
, 5Papierr . v . 1881 78 .90

Ungarn 4 Goldrentc fl . 83 50
Italien 5 Rente Fr . —
50/0 Rumänische Rente 93 .30
Rum änien 6 Obl . M . 106 . —
Rußland 5 Obl . v . 1862 ^

„ 5Obl . v- 1877M . — .—
„ 5H Orientanl .P -R . 58 .30
. 4 Eons - V- 1880 R . 83 .60

82 .10Elis .II .Em .8inz-B .Slbr .fl . — .— >6 SouthernPacific ofC .M . 112 .40 4Mein .Pr .Pfdbr .Thlr . 100 127 .40
Ser . Fr ' 'Serbien 5 Goldrente . .. .

Schweden 4 in M . 103 .10 4 Gotthardbahn Fr . 129 70 5 Gotthard IV Ser .
Span . 4 Ausländ . Rente 73 .20 5 Böhm . West -Bahn fl . 252 4 „ >
Schw . 4"/oBern » . 1885Fr . 102 . — 15 Gal . Karl -Ludw .-B . fl. 172 V4 4 Schweiz. Central
Egypten 4 Unif. Obligat . 84 .80 5 Oest .Franz -St . -Bahn fl . 193V« 5 Süd -Lomb . Prioi

Bank -Mtten . !5 Oest .Süd -Lombard fl. 79V. 3 Süd -Lomb. Prioi _
4 ' /- Deutsche R .-Bank M . 139.70 5 Oest .Nordwest fl. 134 ^ 5 Oest.Staatsb .-Prior , fl
1 Badische Bank Thlr . 109 .50 5 . . lüt .S. fl. 156. - 3dto . 1— V 1IIL Fr .
5 Basler Bankverein Fr . 153 .40 5 Rudolf fl . 157 .— 3Livor . Iüt .v,vlu . D2 Fr . 67 .50
4 Darmstädter Bank fl. 151 .40 Eisenbahn - Prioritäten . 5 Toscan . Central Fr. 105 .60
4 Disc .-Kommand. Thlr . 213 .90 4 Elisabeth steuerfrei fl . 101 .90 5 Weststc .Eisb . 1880stfr .Fr . 104 .80
5 Franks . Bankver . Thlr . — .— !5 Mähr . Grenz -Bahn fl. 69 .35 PsandbRefe .
5 Oest . Kreditanstalt fl . 252V? 5 Oest.Nordwest-Gold- s4 Rh . Hyp .-Bk.-Pfdbr . —
4 Rhein . KreditbankThlr . 121 .50 Obl . M . 107 .70 5 Preuß . Cent .-Bod .-Cred.
5 D . Effekt - u . Wechsel-Bk. 5 Oest.Nordw . Int . L . fl . 87 .40 Verl, ä 110 M . —

40 °/« einbezahlt Thlr . 121 .70 5 Oest.Nordw . l-it. tr . fl. — .— 4 dto . , älooM . —
Eisenbahn -Aktien . 4 Vorarlberger fl . - .- 4'/rOest .B .-Crd .-AnstA

4 Heidelberg -Sveier Thlr . 35 . - 3 Raab -Oedenb.Ebenf .Gold 5 Ruff .Bod .-Cred.S .Ä . —
4 Hess. Ludw .-Bahn Thlr . 10410 steuerfrei M . 67 .50 4V,Süd -Bod .-Cr .-Pfdb .

eckl . Frdr .-Franz M . 157 50 4 Rudolf (Salzkgut ) i .Gold Verzinsliche Loose .
steuerfrei 101 .50 3 '

VzCöln -Mind .Thlr . 100 135 .20
6 Buffalo N . -V . u . Phil . !

.4 Bayrische » 100 141 .20
Tont . Bonds — . — !4 Badische > 100 -

i Ara - «0 Pfg., 1 Pfd. — »0 Rmk., i Dollar -- 4 Rmk. ss Pf-?., » « Mer»
rulel — s Rmk. 20 Pfg. , 1 Mark Bant» -- 1 Rmk. so Pf« .

106 .80 3OldenburgerThlr .
104 .20 4Oesterr.v .1854fl
104 .30
102 .60
60 . —

82 .30

102 .80

Mälz . Max -Bahn fl.
ätz . Nordbahn fl .

138 .—
106 . -

Elisabetb Pr .-Akt . fl. - .-

Dollars in Gold 4 .16
40 137 - 20 Fr .-St . 16 .1S

250 112 .— Souvereigns 20 .32
5 „ V.1860 , 500 116 .90 Obligationen « Nb Jndnftrie -
4Raab -GrazerThlr . 100 99 .90 Aktie « .

Unverzinsliche Loose 4Karlsruher Obl . v . 1879 -
per Stück. 4Mannhermer Obl . —

Braunfchw .Thlr .20-Loose 98 .20 4Freiburg - _ —
Oest . fl. 100-Loose v . 1864 280 . 80 4Konstanzer . —
Oesterr.Kreditloosefl. 100 Ettlinger Spinnerei o . ZS>. 130 80

von 1858 303 .50 Karlsruh .Maschinenf . dto . -
Ungar.Staatsloosefl ,

") 222 .70 Bad . Zuckers . , ohne Zs . -
Ansbacherfl .7- Loose 33 .30 3 "5Deutsch.Phön .20 °/oEz. 197 —
Augsburger fl .7-Loose — 4 Rh . Hypoth.-Bank 50 ° '»
Frerburaer Fr .15-Loose 31 .20 bez . Thl
Mailänder Fr . lO-Loose 16 .50 5 Westeregeln Alkali
Memmger fl.7-Loose — >5 Hyp. Obl . d . Dortmund .
Schwed. Thlr .-10-Loose 69 .80 . Union

Wechsel nnd Torte «. ! 5 Hyp . Anl . d . Oest . Alpin
Parts kurz Fr . 100 80 .75 Montgs
Wien kurz fl. 100 163 .80, ReichsbankDiscont
Amsterdam kurz 100 fl. 169 .35 Frankf .Bank .Discont
London kur» 1 Pf . St . 20 .44- Tendenz : —.

128 .30
164.—

111 .30

95 .90
3°/°
3°/°

Strafrechtspflege .
Ladungen .

P .381 . 2. Nr . 6539 . Eppingen .
1 . Wilhelm Keppner , Kutscher , 35

Jahre alt , von Eppingen , zuletzt
wohnhaft daselbst ,

2 . Gottlieb Jakob Krüger , Landwirth ,
26 Jahre alt , von Sulzfeld , zuletzt
in Mühlbach ,

3. Andreas Kirchgäßner , Maurer ,
26 Jahre alt , von Elsenz und zu¬
letzt wohnhaft daselbst ,

werden beschuldigt , zu Nr . 1 als be - i
urlaubter Wehrmaun der Landwehr
ohne Erlaubniß ausgewandert zu sein ,
zu Nr . 2 als beurlaubter übungspflich -
»iger Ersatzrefervist , zu Nr . 3 als nicht
übungspflichtryer Ersatzreservist ausge¬
wandert zu sein , ohne von der bevor¬
stehenden Auswanderung der Militär¬
behörde Anzeige erstattet zu haben ,

Uebertretung gegen 8 360 Nr . 3 des
Strafgesetzbuchs .

Dieselben werden auf Anordnung des
Großh . Amtsgerichts Hierselbst auf
Freitag den 14. September 1888 ,

Vormittags V-9 Uhr ,
vor das Großh . Schöffengericht Ep¬
pingen zur Hauptvcrhandlung geladen .

Bei unentschuldigtcmAusbleiben wer¬

den dieselben auf Grund der nach K 472 j P .447 .2 . Nr . 9087 . Emmendingen .
der Strafprozeßordnung von dem Kgl . Landwirth Karl Friedrich Berbling er
Bezirkskommando zu Bruchsal ausge - ^ von und zuletzt in Bahlingen wird be¬
stellten Erklärungen verurtheilt werden . - schuldigt , als Wehrmann der Land-

Eppingen , den 7 . Juli 1888 . z wehr ohne Erlaubniß ausgewandert zu
Schütz , sein ,

Gerichtsschreiberdes Gr . Amtsgerichts . Uebertretung gegen § 360 Nr . 3
des Strafgesetzbuchs .

Derselbe wird auf Anordnung
P . 388 . 2 . Nr . 7232 . Bre

"
isach .

Severin Band , 25 Jahre alt , Barbier
von Gottenheim , zuletzt ebendaselbst ? Großh . Amtsgerichts Hierselbst auf
wohnhaft, wird beschuldigt , als Ersatz- ,
reservlst ausgewandert zu sein , ohne
von seiner bevorstchendenAuswanderung
der zuständigen Militärbehörde Anzeige
erstattet zu haben , — Uebertretung ge¬
gen Z360Ziff . 3 St . G .B . , § 19 R .G .
dom 11 . Februar 1888 .

Derselbe wird auf Anordnung des
Großh . Amtsgerichts hierselbst auf

Mittwoch , 5 . September 1888,
Vormittags 9 Uhr ,

vor das Gr . Schöffengericht Breisach
zur Hauptverhandlung geladen . Bei
unentschuidigtem Ausbleiben wird der¬
selbe auf Grund der nach 8 472 der
Strafprozeßordnung vom Königl . Land¬
wehrbezirkskommando Freiburg ausge¬
stellten Erklärung verurtheilt werden .

Breisach, den 9 . Juli 1888.
Gerichtsschreiber des Gr . Amtsgerichts -'

Weiser .

des

laubter Reservist , ohne Erlaubniß aus¬
gewandert zu sein , zu Nr . 1 u . 2 als
Ersatzreservist erster Klasse ausgewan - !
dert zu sein , ohne von der bevorstehen -j
den Auswanderung der Militärbehörde
Anzeige erstattet zu haben ,

Uebertretung gegen s 360 Nr . 3
des Strafgesetzbuchs .

Dieselben werden auf Anordnung des
Großh . Amtsgerichts Hierselbst auf

Dienstag den 4. September 1888 , Dienstag denll . September 1888,
Vormittags 9 Uhr , ! Vormittags 9 Uhr ,

vor das Großh . SchöffengerichtEmmen - ! vor das Großh . SchöffengerichtFreiburg
dingen zur Hauptverhandlung geladen , zur Hauptverhandlung geladen .

Bei unentschuidigtem Ausbleiben wird Bei unentschuldigtem Ausbleiben wer -
derselbe auf Grund der nach § 472 der
Strafprozeßordnung von dem Königl .
Bezirkskommando zu Freiburg ausge¬
stellten Erklärung verurtheilt werden .

Emmendingen » den 18 . Juli 1888 .
Jäger ,

Gerichtsschreiber des Gr . Amtsgerichts .
P .466 .2. Nr . 14,571 . Freiburg .

1 .
' ohann Jakob Spoth , Bäcker von
Prinzbach , zuletzt dahier wohnhaft,
Wilhelm Franke , Kellner von
Heimathshausen, zuletzt dahier wohn¬
haft,
Wilhelm Bührer , Schneider von
Niederemmendingen,

werden beschuldigt , zu Nr . 3 als beur-

! 2 .

3.

den dieselben auf Grund der nach Z472
der Strafprozeßordnung von dem Kgl .
Bezirkskommando zu Freiburg ausge¬
stellten Erklärungen verurtheilt werden .

Freiburg , den 16 . Juli 1888.
Dirrler ,

Gerichtsschreiber des Gr . Amtsgerichts .
P .390 .3 . Nr . 42,502. Mannheim .

Der 30 Jahre alte Johann Jakob
Vogt von Mauer , wohnhaft in Käfer¬
thal , wird beschuldigt , daß er als Er - . , . .. . .
satzreservist ausgewandert sei, ohne von tuwaamm für fahnenflüchtig erklärt und
der bevorstehenden Auswanderung der ru einer Geldstrafe v » n 150 - 3000 Mk .
Militärbehörde Anzeige erstattet zu ha - verurtheilt werden wird ,
den , — Uebertretung gegen 8 360 Ziff . 3 « .

Karlsruhe , den 23 . Juli 1888.
des R St . G B . — Derselbe wird auf Königliches Gericht des 14 . Armeecorps .

Anordnung Großh . Amtsgerichts V
Hierselbst auf :
Dienstag den 11 . September 1888 ,

Vormittags 8 Uhr ,
vor das Großh . SchöffengerichtMann¬
heim zur Hauptverhandlung geladen.
Bei unentschuldigtem Ausbleiben wird
derselbe auf Grund der nach 8 472 der
St .P .O . von dem Königl . Landwehr-
bezlrkskommando zu Heidelberg ausge¬
stellten Erklärung verurtheilt werden .

Mannheim , den 12 . Juli 1888.
Der Gerichtsschreiber Gr . Amtsgerichts :

Beutel .
P .498 . J .Nr . 2687 . Karlsruhe .

Der Kanonier Joseph Gänser der 1 .
Batterie 1 . Badischen Feld - Artillerie -
Regiments Nr . 14, geboren am 3 . April
1867 zu Bruchsal , der Fahnenflucht
verdächtig , wird hiermit zu seiner Ver¬
antwortung auf

Montag den 15. Oktober 1888,
Vormittags 10 Uhr ,

mit der Verwarnung vorgeladen , daß
er im Falle seines Ausbleibens m cou-

Druck und Verlag der G . Braun ' schen Hofbuchdruckerei .
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